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28. Gemeinderatssitzung 
 

V e r h a n d l u n g s s c h r i f t 
 
aufgenommen am 15.05.2014 um 18.30 Uhr im Sitzungszimmer des Gemeindeamtes Rosenau/Hengstpaß über 
die öffentliche Gemeinderatssitzung. 
 
Anwesende: 
Bürgermeister Peter Auerbach  
 
die Gemeinderatsmitglieder: 
Gottlieb Gösweiner  
Maria Benedetter 
Wolfgang Benedetter 
Wolfgang Eibl 
Daniela Auerbach 
Ing. Harald Humpl ab 19.28 Uhr 
Ing. Jürgen Steinbichler 
Leopoldine Sanglhuber 
Daniel Huemer 
Irmgard Tramberger 
 
entschuldigt: 
Vizebgm. DI Marietta Metzker 
Ing. Anton Santner 
 
erschienene Ersatzmitglieder: 
Elfriede Steinhäusler 
Mario Rippel 
 
Schriftführer: Adolf Sölkner  
 
keine Zuhörer:  
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet die von ihm einberufene Gemeinderatssitzung. Er stellt 
fest, dass laut vorliegendem Zustellnachweis alle Gemeinderatsmitglieder rechtzeitig und unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung nachweislich geladen wurden. Die Gemeinderatssitzung wurde mit Tagesordnung am  
05. Mai 2014 an der Gemeindeamtstafel kundgemacht. 
Der erschienene Gemeinderat zählt 12 Mitglieder und die Beschlussfähigkeit ist gegeben.  
Weiters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom  
13. März 2014 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, 
während der Sitzung noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss 
Einwendungen eingebracht werden können. Weiters informiert der Vorsitzende über einen von ihm selbst 
eingebrachten Dringlichkeitsantrag „Finanzierungspläne –Ausfinanzierung des Projektes Touristische 
Freizeiteinrichtungen Wurbauerkogel Ges mbH und – Ankauf und Installation der gebrauchten 
Brandmeldeanlage für die Volksschule Rosenau/Hp. “ über dessen Behandlung unter Punkt „Allfälliges“ er 
zu Beginn der Sitzung abstimmen lässt. Er liest den Dringlichkeitsantrag vor und ersucht um eine Behandlung 
unter „13. Allfälliges“. 
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Die Dringlichkeit der Angelegenheit wird von den Gemeinderatsmitgliedern zustimmend zur Kenntnis 
genommen. Der Antrag soll unter Punkt „Allfälliges“ behandelt werden. Danach geht der Vorsitzende zur 
Tagesordnung über. 
 

Tagesordnung 
 

1. Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf/Krems zum Rechnungsabschluss 2013, Vorlage 
im Gemeinderat 

2. Finanzierungsplan „Ausfinanzierung Außerordentliche Vorhaben aus Vorjahren“, Beschlussfassung 
3. Vor- und Zwischenfinanzierung der Amtsgebäudesanierung, Vergabe des Darlehens, Beratung und 

Beschlussfassung 
4. Auftragsvergabe für die Grabarbeiten und Leitungsverlegung zum Biomassenahwärmeanschluss des 

Amtsgebäudes Nr. 120, Beratung und Beschlussfassung 
5. Übertragungsverordnung gem. § 43 Abs. 3 der Oö. GemO 1990, LGBl. Nr. 91/1990 idgF an den 

Gemeindevorstand für Auftragsvergaben im Zusammenhang mit der Amtsgebäudesanierung 2014, 
Beschlussfassung 

6. Sanierung Kanalstrang und Straße „Zufahrtsstraße Badhaus“ Vergabe der Arbeiten nach 
Ausschreibung von DI R.H. Rakusch, Beratung und Beschlussfassung 

7. Werkvertragsangebot von DI R.H. Rakusch für die Bauausführungsphase zur Kanal- und 
Straßensanierung „Zufahrtsstraße Badhaus“, Beratung und Beschlussfassung 

8. Tourismusabgabeverordnung, Änderung der Tarife per 01.11.2014, Beratung und Beschlussfassung 
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9. Löschbehälter Hengstpaßhöhe, Vergabe der Arbeiten nach Ausschreibung durch den 

Landesfeuerwehrverband, Beratung und Beschlussfassung 
10. ASVÖ Sportverein Rosenau, Widerruf der Bittleihe für das Vereinshaus und die Sportanlage beim 

Gemeindebauhof, Beratung und Beschlussfassung 
11. Berichte der Ausschussobmänner/frauen 
12. Bericht des Bürgermeisters 
13. Allfälliges 
 

Beschlüsse: 
1. Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf/Krems zum Rechnungsabschluss 2013, Vorlage 

im Gemeinderat 
Bgm. Auerbach bringt den Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf/Krems den 
Gemeinderatsmitgliedern vollinhaltlich zur Kenntnis. 
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Beide Fraktionen hatten den Prüfbericht bereits in den jeweiligen Fraktionssitzungen und auch im 
Gemeindevorstand am Dienstag diskutiert. Deshalb folgen nur mehr Anmerkungen zu den Feststellungen bei 
den Feuerwehrausgaben (Bezirksdurchschnitt). Ing. Jürgen Steinbichler ist auch der Ansicht, dass bei den Pro-
Kopf-Ausgaben für die Feuerwehr je Einwohner auch die Anzahl der Bürger vom gesamten Abschnitt 
berücksichtigt werden sollten. Trotzdem wird man im Bereich der Feuerwehr versuchen, weitere Einsparungen 
zu erzielen. So könnte man die Weiterzahlung der Pacht für den Sendemasten einstellen und die Druckkosten 
für die Feuerwehrzeitung anders regeln. Auch die Anmerkung, die hohen Personalkosten im Bereich 
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Kindergarten sind auf das hohe Alter der Bediensteten zurück zu führen, beanstanden alle 
Gemeinderatsmitglieder.  
 
2. Finanzierungsplan „Ausfinanzierung Außerordentliche Vorhaben aus Vorjahren“, Beschlussfassung 
Nach der Vereinbarung beim Vorsprachetermin bei LHStv. Ing. Reinhold Entholzer und dem 
Bedarfszuweisungsmittelantrag bei der Direktion Inneres und Kommunales zur Ausfinanzierung alter 
außerordentlicher Vorhaben hat nun das Amt der Oö. Landesregierung den Finanzierungsplan dazu übermittelt.  
Dieser muss dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht und in diesem Gremium beschlossen werden. Bgm. 
Auerbach liest den Finanzierungsplan daher vollinhaltlich vor und ersucht um die Beschlussfassung desselben. 

 
 
Zur genaueren Information listet der Vorsitzende die einzelnen Beträge der Vorhaben nochmals auf.  
Sanierung Sanitäranlagen VS €  2.318,39 
GW Krestenberg Umlegung Großklein € 10.707,20 
GW Innerrosenau Umlegung Zufahrt Steinfeld €     126,33 
Dambachverbauung €  6.167,80 
Betriebsumsiedelung Petroczy €  1.624,67 
Straßenbeleuchtung Erweiterung € 1.695,95 
Errichtung Fertigteilgaragen €      26,01 
 € 22.666,35 
Da es der gesamte Gemeinderat für erfreulich hält, wenn diese Vorhaben mit Bedarfszuweisungsmitteln 
ausfinanziert werden stimmen sie dem Antrag des Vorsitzenden zur Beschlussfassung einstimmig zu. 
 
3. Vor- und Zwischenfinanzierung der Amtsgebäudesanierung, Vergabe des Darlehens, Beratung und 

Beschlussfassung 
Zunächst informiert der Vorsitzende, dass für die Vor- und Zwischenfinanzierung der thermischen 
Amtsgebäudesanierung insgesamt 4 Banken bei der Ausschreibung angeschrieben wurden. Die Ausschreibung 
erfolgte an die Sparkasse Oö Filiale in Windischgarsten, die BAWAG P.S.K. in Wien, die Oberbank in 
Kirchdorf/Krems und die Uni Credit Bank Austria in Linz. Die Oberbank und die Uni Credit Bank Austria 
teilten der Gemeinde schriftlich mit, dass sie kein Darlehensangebot legen werden. Von der BAWAG P.S.K. 
und der Sparkasse Oberösterreich liegen die Angebote vor. Bgm. Auerbach liest beide Darlehensangebote vor. 
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Die Sparkasse hat zum Angebot auch Tilgungspläne für Laufzeiten von 15 – 20 Jahren angefügt. Da man 
jedoch beabsichtigt zusammen mit den Tilgungszuschüssen der Abt. Wohnbauförderung des Amtes der Oö. 
Landesregierung die Darlehensrückzahlung in 15 Jahren zu erledigen, beschreibt der Vorsitzende lediglich den 
Tilgungsplan für 15 Jahre Laufzeit. Die Tilgungszuschüsse, ein vom Energiesparverband notwendiges 
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Energiesparzertifikat liegt bereits vor, können erst mit den bezahlten Rechnungen beantragt werden. Auch die 
Höhe des Zuschusses für den nicht hoheitlichen Anteil an der Sanierung konnte nicht im Voraus bemessen 
werden. Das Vorfinanzierungsdarlehen sollte dann nach den Sanierungsarbeiten mit 30 Halbjahresraten 
zurückgezahlt werden. Die jährliche Belastung liegt dann etwa bei € 25.000,--. Selbstverständlich wurde bei 
beiden Anbieter die Möglichkeit für eine vorzeitige Tilgung durch Bedarfszuweisungsmittel bestätigt. Im 
Finanzierungsplan sind nämlich jeweils in den Jahren 2014 und 2015 € 75.000 an Bedarfszuweisungsmitteln für 
die Sanierung des hoheitlichen Bereiches vorgesehen. Auch in der Vorstandssitzung am Dienstag wurde 
darüber beraten. Bis Dienstag lag aber nur das Angebot der BAWAG P.S.K. vor. Dennoch merkten die 
Vorstandsmitglieder, Vizebgm. DI Marietta Metzker und Ing. Harald Humpl an, dass sie sich durchaus 
vorstellen können, das Darlehen an die Sparkasse zu vergeben, wenn der gebotene Zinssatz annähernd im 
Bereich des Angebotes der BAWAG P.S.K. liegt. Frau Irmgard Tramberger ist der Ansicht, mit der Sparkasse 
sollte noch verhandelt werden, ob sie auch den Aufschlag über 0,81 % bieten könnte. Bgm. Auerbach fügt den 
Angeboten hinzu, dass die SPÖ-Fraktion anlässlich der Sitzungsvorbereitung darüber diskutiert hat, die Zusage 
zur  Darlehensvergabe trotz geringfügig höherem Zinssatz als die BAWAG P.S.K. doch der Sparkasse Oö zu 
erteilen. Immerhin sollte man den Neustart der Sparkasse Oberösterreich und den Standort der Filiale in 
Rosenau/Hp. berücksichtigen. 0,85 % Aufschlag auf den 6-Monats-Euribor bei einer Laufzeit von 15 Jahren 
gegenüber dem gebotenen Aufschlag von 0,81 % der BAWAG P.S.K. bedeuten keinen wesentlichen Aufpreis 
in Zahlen ausgedrückt, sodass die Zuschlagsentscheidung aus anderen Gründen als die Höhe der Zinsen 
getroffen werden sollte. Er ersucht um Wortmeldungen in dieser Angelegenheit und beantragt, das Darlehen 
(Vor- und Zwischenfinanzierung zur thermischen Amtsgebäudesanierung 2014) an die Sparkasse 
Oberösterreich zu vergeben.  
Auch die Gemeinderatsmitglieder verstehen die Vergabeentscheidung aus erwähnten Gründen und stimmen 
einstimmig per Handzeichen dem Antrag des Vorsitzenden zu. Bgm. Auerbach fügt dem Beschluss hinzu, dass 
die Sparkasse für die Filiale in Rosenau/Hp. überlegt, an der Biomassenahwärmeleitung anzuschließen.  
 
4. Auftragsvergabe für die Grabarbeiten und Leitungsverlegung zum Biomassenahwärmeanschluss des 

Amtsgebäudes Nr. 120, Beratung und Beschlussfassung 
Bgm. Auerbach erläutert zunächst, dass die ersten Arbeiten beim Vorhaben „thermische Amtsgebäudesanierung 
2014“ die Grabung und Verlegung der Nahwärmeleitung zum Amtsgebäude sein sollte. Aus diesem Grund hat 
man 3 Angebote für die Grabarbeiten eingeholt. In den Fraktionsunterlagen ist der Angebotsvergleich der 
Firmen Schmid Transport GmbH, Stöger Robert GmbH und Swietelsky Bau GmbH enthalten. Diesen Vergleich 
wiederholt der Bürgermeister. 
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Er betont, dass auch aus den erstellten Angeboten das Engagement des Bestbieters, Schmid Transporte GmbH, 
klar zu erkennen ist und beantragt die Beschlussfassung, der Fa. Schmid Transporte GmbH den Auftrag zu 
erteilen, die Grabarbeiten für die Leitungsverlegung der Biomassenahwärmeleitung durchzuführen.  
Danach beantragt der Vorsitzende die Grabarbeiten für die Leitungsverlegung der 
Biomassenahwärmeleitung zum Amtsgebäude der Fa. Schmid Transporte GmbH zu vergeben. Seinem 
Antrag stimmen wiederholt alle anwesenden Gemeinderatsmitglieder mit einem Zeichen mit der Hand 
zu. 
Ergänzend erwähnt er, dass mit der Leitungsverlegung selbst, wie schon im Ausschuss für Bauangelegenheiten 
vereinbart, über eine Direktvergabe Herrn Norbert Berger beauftragt wurde. Die Begründung für die 
Direktvergabe liegt klar auf der Hand. Herr Berger hatte schon die Biomassenahwärmeheizung sowie den 
Bestand an Nahwärmeleitungen errichtet. Auch dieses Angebot über insgesamt € 18.838,08 inkl. MwSt. liest 
der Bürgermeister vor. 

 
 
Wie von Herrn Ing. Harald Humpl anlässlich der Vorberatung im Gemeindevorstand angeregt, werden auch die 
Berechnungen zum Heizkostenvergleich bei diesem Tagesordnungspunkt besprochen. Da Herr Berger und AL 
Sölkner zum Zeitpunkt der Erstellung der Heizkostenvergleiche noch nicht wussten, ob eine Anschlussgebühr 
für die Nahwärmeleitung und eine mögliche Förderung der Umweltabteilung des Landes Oö bzw. in welcher 
Höhe diese zu berücksichtigen wären, einkalkuliert werden müssen, gibt es 4 verschiedene 
Heizkostenvergleiche, die allesamt an die Direktion Inneres und Kommunales übermittelt wurden. 
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Vergleich ohne Anschlussgebühren und ohne Förderung 

 
 

 

Vergleich ohne Anschlussgebühren und mit Förderung 
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Vergleich mit Anschlussgebühren und ohne Förderung 

 
 
Vergleich mit  Anschlussgebühren und mit Förderung 

 
Bei allen 4 Vergleichen stellt sich der Anschluss an der Biomassenahwärmeversorgung wesentlich günstiger als 
die Ölheizung dar. Außerdem müssen bei öffentlichen Objekten ohnehin der Einsatz erneuerbarer Energie und 
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Umweltschutzmaßnahmen eine wesentliche Rolle spielen. Die Entscheidung anstelle einer eigenen 
Pelletsheizung für das Amtsgebäude an der Nahwärmeleitung der Gemeinde anzuschließen wurde aus dem 
Grund getroffen, da man die Leitungsverlegung in dem für die Heizungserrichtung vorgesehenen Kosten 
durchführen kann, getroffen. Außerdem zeigen auch noch die Sparkasse und die Fam. Wilz Interesse an einem 
Nahwärmeanschluss, die beide entlang der Leitungsverlängerung liegen.  
 
5. Übertragungsverordnung gem. § 43 Abs. 3 der Oö. GemO 1990, LGBl. Nr. 91/1990 idgF an den 

Gemeindevorstand für Auftragsvergaben im Zusammenhang mit der Amtsgebäudesanierung 2014, 
Beschlussfassung 

Passend zum vorhergehenden Tagesordnungspunkt hat der Bürgermeister den Vorschlag des Bauausschusses in 
die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung aufgenommen. Die Mitglieder des Ausschusses für Bau- und 
Wohnangelegenheiten hatten nämlich aufgrund der Notwendigkeit einer raschen Auftragsvergabe nach erfolgter 
Ausschreibung der einzelnen Gewerke für die thermische Sanierung des Amtsgebäudes vorgeschlagen, diese 
per Übertragungsverordnung an den Gemeindevorstand zu übertragen. Der Gemeindevorstand mit 3 
Mitgliedern ist einfacher und rascher zu einem anderen Termin als jenen im Sitzungsplan vorgesehen, ein zu 
berufen. Deshalb hat Herr Sölkner einen Entwurf zur Übertragungsverordnung erstellt und diesen den 
Sitzungsunterlagen angeschlossen. Der Bürgermeister liest den Verordnungsentwurf vor und beantragt dessen 
Beschlussfassung im Gemeinderat.  

 
Auch diesem Antrag stimmen sämtliche Gemeinderatsmitglieder per Handzeichen zu. 
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6. Sanierung Kanalstrang und Straße „Zufahrtsstraße Badhaus“ Vergabe der Arbeiten nach 

Ausschreibung von DI R.H. Rakusch, Beratung und Beschlussfassung 
Bgm. Auerbach wiederholt die Diskussionsbeiträge aus der Gemeindevorstandssitzung vom 13.05.2014, bei der 
die Sanierungsarbeiten des Kanalstranges entlang der Zufahrtsstraße Badhaus nochmals besprochen wurden. Da 
die angebotenen Arbeiten und Preise äußerst unterschiedlich und somit auch teuer erscheinen, beabsichtigt man 
die Sanierungsarbeiten nochmals zu verschieben und diese im Zuge weiterer Reparaturen des 
Abwasserbeseitigungsanlage mitzumachen. Dazu möchte man die Kamerabefahrung der Zone I abwarten. 
Diese wird aber ist im Jahr 2015 erfolgen, da der RHV Großraum Windischgarsten die Kamerabefahrung für 
alle Mitgliedsgemeinden durchführen möchte und dazu im Winter einen weiteren Mitarbeiten aufnehmen wird. 
Um eine Fristverlängerung um ein weiteres Jahr zur Kamerabefahrung der Zone I, die eigentlich bis 31.12.2014 
zu erfolgen hätte, wurde seitens der Gemeinde bereits angesucht. Was den Zustand der Zufahrtsstraße betrifft, 
wird man diese für ein bis zwei Winter nochmals provisorisch reparieren können. Falls der Gemeinderat diese 
Entscheidung bzw. den Vorschlag des Gemeindevorstandes, die Reparaturarbeiten aufzuschieben, akzeptieren 
und beschließen würde, wäre somit die Auftragsvergabe entsprechend der Ausschreibung von DI R. H. Rakusch 
vorerst nochmals hinfällig. Dennoch liest der Bürgermeister auch den Prüfbericht, denVergabevorschlag und 
das Anboteröffnungsprotokoll für die Sanierungsarbeiten des Kanalstranges vor. 
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Auch mit Herrn Rakusch hat sich Bgm. Auerbach darüber nochmals eingehend unterhalten. Denn mit einer 
Verschiebung der Sanierungsarbeiten wäre auch der Werkvertrag für die Bauausführungsphase nochmals 
hinfällig. Die Entscheidung des Gemeinderates muss er eben dann zur Kenntnis nehmen. Abschließend 
beantragt der Bürgermeister die Beschlussfassung darüber, die Sanierungsarbeiten am Kanalstrang zu 
verschieben und im Zuge von Reparaturen, die sich aus dem Ergebnis der Kamerabefahrung der Zone I im Jahr 
2015 ergeben, mit zu machen. Seinem Antrag stimmen wiederum alle Gemeinderatsmitglieder per Handzeichen 
einstimmig zu. 
 

7. Werkvertragsangebot von DI R.H. Rakusch für die Bauausführungsphase zur Kanal- und 
Straßensanierung „Zufahrtsstraße Badhaus“, Beratung und Beschlussfassung 

Da die Sanierung des Kanalstranges nochmals verschoben wurde, erübrigt sich dieser Tagesordnungspunkt und 
die Beschlussfassung darüber. Herr Rakusch wird von der Entscheidung des Gemeinderates in dieser 
Angelegenheit schriftlich informiert. 
 
8. Tourismusabgabeverordnung, Änderung der Tarife per 01.11.2014, Beratung und Beschlussfassung 
Bgm. Auerbach informiert darüber, dass der Tourismusverband Pyhrn Priel die Änderung und Beschlussfassung 
der Tourismusabgabeordnung per 01.11.2014 bereits im Sommer anrät. Musterverordnungen wurden den 
Gemeinden zur Verfügung gestellt. Trotz der Indexsicherungsklausel in der Verordnung selbst, sind die 
jeweiligen Beträge und Tarife zu beschließen. Er liest eine Musterverordnung für die Gemeinde Rosenau/Hp. 
vor und beantragt deren Beschlussfassung. Während diesem Tagesordnungspunkt, genau gesagt um 19.38 Uhr, 
kommt Ing. Harald Humpl zur Sitzung dazu. Er entschuldigt sich für seine Verspätung und nimmt an den 
Diskussionen teil. Der Gemeinderat ist ab nun vollzählig.  
 

Verordnung 
Des Gemeinderates der Tourismusgemeinde Rosenau am Hengstpaß (B-Gemeinde), mit der die Verordnung über die 
Einhebung einer Tourismusabgabe geändert wird. 
 
Auf Grund des § 3 Abs. 1 und 5 As. 2 des Oö. Tourismusabgabegesetzes 1991, LGBl. Nr. 53/1991, zuletzt geändert durch das 
Landesgesetz LGBl. Nr. 117/2012, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 15.05.2014 folgendes verordnet: 
 

Artikel I. 
 
Die Verordnung des Gemeinderates über die Einhebung der Tourismusabgabe (Tourismusabgabeordnung) vom wird wie folgt 
geändert: 
 
§ 2 lautet: 
 

§2 
Höhe der Tourismusabgabe 

 
Die Höhe der Tourismusabgabe wird wie folgt festgelegt: 
ab 01.11.2014:  1,29 Euro für B-Gemeinden 
ab 01.11.2015:  1,32 Euro für B-Gemeinden 
ab 01.11.2016:  1,35 Euro für B-Gemeinden 
ab 01.11.2017:  1,39 Euro für B-Gemeinden 
ab 01.11.2018:  1,43 Euro für B-Gemeinden 
 

Artikel II. 
 
Diese Verordnung tritt mit 01.11.2014 in Kraft. 
 
Angeschlagen am: 16.05.2014 
Abgenommen am: 06.06.2014        der Bürgermeister: 
           Peter Auerbach 

 
Seinem Antrag zur Beschlussfassung der vorgetragenen Tourismusabgabenordnung stimmen sämtliche 
Gemeinderatsmitglieder mit einem Handzeichen zu. 
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9. Löschbehälter Hengstpaßhöhe, Vergabe der Arbeiten nach Ausschreibung durch den 

Landesfeuerwehrverband, Beratung und Beschlussfassung 
Nach den Finanzierungsvereinbarungen mit der Direktion Inneres und Kommunales sowie dem 
Landesfeuerwehrverband für die Errichtung des Löschbehälters auf der Hengstpaßhöhe (Hengstpaßhütte des 
Nationalparks Oö. Kalkalpen) wurden die Errichtungs- und Grabarbeiten dazu vom Landesfeuerwehrverband 
ausgeschrieben und mit Schreiben vom 18.03.2014 ein Vergabevorschlag an die Gemeinde übermittelt.  
Der Vorsitzende liest diesen Vergabevorschlag des Feuerwehrverbandes vor und beantragt die 
Beschlussfassung, die vorgeschlagene Firma und Billigstbieter „Ganglbauer Bau GmbH, 4552 Wartberg/Kr.“ 
mit den Errichtungsarbeiten eines gedeckten Stahlbeton-Rundbehälters auf der Hengstpaßhöhe zu beauftragen. 

 
Seinem Antrag stimmen die Gemeinderatsmitglieder einstimmig per Handzeichen zu. Mit der Fa. Ganglbauer 
wird der Baubeginn noch vor der Sommersaison (Wandern am Hengstpaß) vereinbart werden. 
 
10. ASVÖ Sportverein Rosenau, Widerruf der Bittleihe für das Vereinshaus und die Sportanlage beim 

Gemeindebauhof, Beratung und Beschlussfassung 
Bgm. Auerbach erinnert an die Beschlussfassung einer Bittleihe für die Nutzung des Sportvereinsgebäudes, die 
der Gemeinderat in seiner Sitzung am 26.09.2013 gefasst und dem Sportverein ASVÖ Rosenau 
entgegengebracht hatte. Hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass innerhalb des Sportvereinsvorstandes weder 
eine Jahreshauptversammlung noch Neuwahlen und somit eine Neubesetzung des Vereinsvorstandes 
stattgefunden hat, wollen die Gemeindeverantwortlichen die Bittleihe nun mit sofortiger Wirkung widerrufen. 
Nur so kann nach der Erarbeitung eines neuen Nutzungskonzeptes für die Sportanlage diese sinnvoll verpachtet 
und genutzt werden. Der Bürgermeister wiederholt daher die Bittleihe vom 26.09.2013 und beantragt, diese mit 
Setzung einer Räumungsfrist von 1 Woche schon morgen zu widerrufen. 
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Nach einer kurzen Diskussion rund um die Vorgänge im Sportverein stimmen sämtliche 
Gemeinderatsmitglieder dem sofortigen Widerruf dieser Bittleihe mit einem Zeichen mit der Hand zu. Weiters 
informiert der Vorsitzende über die Absicht, einen neuen ASVÖ-Verein zu gründen und mit diesem ein 
ordentliches Nutzungskonzept der Anlage und die Sanierung der Sportanlage vor zu bereiten. Außerdem gibt es 
seitens des Obmannes vom ASVÖ Sportverein Rosenau, Ferdinand Pölzl, die Aussage, dass die Anlage ohnehin 
nicht mehr benötigt wird. Vieles, wie die Tennisplatznetze und –linien aber auch Einrichtungsgegenstände im 
Vereinshaus wurden bereits entfernt. Frau Steinhäusler ist der Ansicht, dass das Abbauen und Wegräumen von 
vielen Gegenständen, die eigentlich Vereinseigentum sind, kontrolliert werden müsste. Bgm. Auerbach aber 
auch die anderen Gemeinderatsmitglieder sind der Meinung, dies ist eigentlich Angelegenheit des gesamten 
Vereinsvorstandes, das Vereinseigentum zu sichern.  
 
11. Berichte der Ausschussobmänner/frauen 
Maria Bendetter als Obfrau des Kulturausschusses berichtet von der Muttertagsfeier am 10.05.2014. Dank 
Leopoldine Sanglhuber und Rosa Auerbach wurde die Feier, untermalt mit den Stimmen des Zaumklangs, zu 
einem gemütlichen Event. Heuer erstmalig werden auch die Väter anlässlich des Vatertages am Pfingstsonntag 
auf eine Eintrittskarte und ein Getränk bei der Theateraufführung am Pfingstsonntag von der Gemeinde 
eingeladen. 
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Weiters erinnert Frau Benedetter an die Wallfahrt (Wanderung über den Arlingsattel zur Kirche in 
Frauenberg/Ardning) am 01.06.2014. Abfahrt ist, wie gewohnt, um 05.00 Uhr morgens beim Gemeindebauhof. 
 
Der Obmann des Schulausschusses, Ing. Jürgen Steinbichler, informiert über die Absichten der Schulleitung 
und des Schulerhalters an 3 Nachmittagen je Woche, voraussichtlich Dienstags, Mittwochs und Donnerstags 
eine Nachmittagsbetreuung für Schüler und Kindergartenkinder in Rosenau/Hp. anzubieten. Von den 3 
Nachmittagen könnten 2 Tage mit der Aufsicht und Betreuung durch die Lehrerinnen abgedeckt werden. Für 
den 3. Nachmittag müsste die Aufsicht und Betreuung noch konkretisiert werden. Auch die Finanzierung von 
infrastrukturellen Maßnahmen und mögliche Ausschöpfung einer Förderung vom Unterrichtsministerium muss 
noch genauer untersucht werden. Lt. Bgm. Auerbach wird man sich auch über die Öffnungszeiten im 
Gemeindekindergarten mit der Kindergartenleitung unterhalten müssen. Auch dort gibt es bereits einige Kinder, 
die eine Nachmittagsbetreuung benötigen würden. Ing. Steinbichler setzt fort, dass auch über den Sportverein 
im Ausschuss diskutiert wurde und man zum selben Ergebnis, wie heute der Beschluss gefasst wurde, kam. 
 
12. Bericht des Bürgermeisters 
Bgm.  Auerbach informiert über den Rechtsstreit mit Günter Landlinger. Nach der vorzeitigen 
Vertragsauflösung für die Geschäftsräumlichkeiten im Objekt Rosenau Nr. 97 infolge des 
Gemeinderatsbeschlusses vom 13.03.2014 wurden seitens der Gemeinde die Mietrückstände per Mahnschreiben 
nochmals eingefordert. Diese wurden von Herrn Landlinger anstandslos eingezahlt. Kurz darauf, mit Schreiben 
vom 23.04.2014 stellte Günter Landlinger seine eingebrachten Investitionen im Haus Nr. 97, das 
Eingangsportal, das neue Fenster sowie Elektroinstallationen und Heizungsinstallationen im Gesamtwert  
von € 9.765,39 der Gemeinde in Rechnung. Aufgrund der Bestimmungen aus dem Mietvertrag mit Herrn 
Landlinger bestritt die Gemeinde diese Forderungen des Herrn Landlinger und ließ diese Tatsache mit einem 
Schreiben von der Rechtsvertretung Dr. Erich Bernögger vom 30.04.2014 Herrn Landlinger mitteilen. Der 
Bürgermeister liest den Schriftsatz darüber im Gemeinderat vor. 
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Wie die Angelegenheit ausgeht, weiß der Bürgermeister zu jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Allerdings weiß er 
von einem neuen Interessenten als Nahversorger.  
 
Weiters informiert der Vorsitzende vom gestrigen Besuch des LHStv. Ing. Reinhold Entholzer, bei dem die Fa. 
ROHOL aufgesucht wurde und über Unterstützungen im Insolvenzverfahren gesprochen werden konnte. Auch 
eine Besichtigung der Sportanlage beim Gemeindebauhof wurde trotz Dauerregens vorgenommen. Die 
Situation und Angelegenheit „Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung am Hengstpaß“ wurde vom 
Bürgermeister bei dieser Gelegenheit ebenfalls angesprochen. Dabei bezweckt er einen Druck seitens des 
Verkehrsreferenten in Richtung Nationalpark, Besucher nicht nur anzulocken sondern auch eine 
Besucherlenkung v.a. für den öffentlichen Verkehr zu sichern.  
 
13. Allfälliges 
Zunächst bringt der Bürgermeister über den zu Beginn der Sitzung abgestimmten Dringlichkeitsantrag zwecks 
Beschlussfassungen vor.  
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Die beiden Finanzierungspläne der Direktion Inneres und Kommunales liest er ebenfalls vor und beantragt 
deren Beschlussfassungen. 
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Beide Finanzierungsdarstellungen erachten die Gemeinderatsmitglieder als positiv für die Gemeindefinanzen 
und stimmen daher den Anträgen des Vorsitzenden einstimmig mit einem Handzeichen zu. 
 
Frau Leopoldine Sanglhuber fragt beim Bürgermeister an, warum entlang des WW Preblerberg 
Schneestangen als Markierungen gesetzt wurden. Bgm. Auerbach weiß von keinen Wegmarkierungen. 
Wolfgang Eibl kann die Angelegenheit aufklären. Dies sind keine Markierungen sondern einfach nur 
Weidezaunpflöcke zur Einzäunung des Weideviehs von Paulus Gruber. Darauf hin erläutert der 
Bürgermeister, dass nach einer Besichtigung durch den Landesgeologen, Dr. Wimmer, die Oö. 
Bodenprüfstelle Probeschürfungen im Gelände vorgenommen hat und für die Errichtung eines Wanderweges 
nun ein Gutachten vorliegt. Dieses besagt, dass die geplante Umlegung des bestehenden Weges im Ausmaß, 
dass dieser im Winter mit dem Gehsteigtraktor geräumt werden kann, vorgenommen werden kann und 
Befürchtungen, damit Hangrutschungen zu erwirken, unwahrscheinlich sind.  
Frau Sanglhuber hatte von Fr. Altmüller gehört, dass die Schneestangen Trassierungsmarkierungen für die 
Wanderwegerrichtung darstellen sollten. Weiters fügt Bgm. Auerbach hinzu, dass das Gutachten der 
Bodenprüfstelle auch der Bezirkshauptmannschaft mit dem Ersuchen übermittelt wurde, die Anrainer, Fam. 
Altmüller, über das Ergebnis der Bodenprüfung zu informieren.  
 
Da es keine weiteren Wortmeldungen zum Punkt Allfälliges gibt, beendet der Vorsitzende die Sitzung um 
20.33 Uhr. 
 

 
 

Auerbach Peter 
Bürgermeister    ___________________________ 
 
 
Sölkner Adolf 
Schriftführer    ___________________________ 
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Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung vom 
15.05.2014 keine Einwendungen erhoben wurden, über die erhobenen Einwendungen der beigeheftete 
Beschluss gefasst wurde. 
 
 
 
Rosenau, 10.07.2014   Der Vorsitzende: 
 

 
     ____________________________ 
 
 
 
Maria Benedetter 
GR, Fraktionsobfrau SPÖ   ___________________________ 
 
 
 
Ing. Jürgen Steinbichler 
GR, Fraktionsobmann ÖVP  ___________________________ 


